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§ 15 KSchG Vertrage uber
wiederkehrende Leistungen

KSchG - Konsumentenschutzgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2026

1. (1)Vertrage, durch die sich der Unternehmer zur wiederholten Lieferung beweglicher kérperlicher Sachen
einschlieBlich Energie oder zu wiederholten Werkleistungen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen
verpflichten und die fur eine unbestimmte oder eine ein Jahr Ubersteigende Zeit geschlossen worden sind, kann
der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf
jeweils eines halben Jahres kiindigen.

2. (2)Ist die Gesamtheit der zu liefernden Sachen eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren Umfang und Preis
schon bei der VertragsschlieRung bestimmt sind, so kann der erste Kiindigungstermin bis zum Ablauf des zweiten
Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Vertragen kann die Kiindigungsfrist auf hdchstens sechs Monate
verlangert werden.

3. (3)Erfordert die Erfullung eines bestimmten, im Abs. 1 genannten Vertrages oder von solchen Vertragen mit einer
Gruppe von bereits bestimmten einzelnen Verbrauchern erhebliche Aufwendungen des Unternehmers und hat
er dies dem Verbraucher spatestens bei der Vertragsschliellung bekanntgegeben, so kdnnen den Umstanden
angemessene, von den Abs. 1 und 2 abweichende Kiindigungstermine und Kiindigungsfristen vereinbart werden.

4. (4)Eine Kindigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht ausgesprochen worden ist, wird zum nachsten nach
Ablauf der Kiindigungsfrist liegenden Kindigungstermin wirksam.

In Kraft seit 01.01.1985 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 15 KSchG Verträge über wiederkehrende Leistungen
	KSchG - Konsumentenschutzgesetz


